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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3306/80 DES RATES
vom 18 . Dezember 1980

über die Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf mechanische Wek
ker (ausgenommen Reisewecker) und Uhren mit Weckerwerk mit Ursprung in

der Deutschen Demokratischen Republik und der UdSSR

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3017/79 des
Rates vom 20 . Dezember 1979 über den Schutz gegen
gedumpte oder subventionierte Einfuhren aus nicht
zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gehören
den Ländern ( l ),
auf Vorschlag der Kommission, unterbreitet nach
Anhörung des durch Artikel 6 der Verordnung (EWG)
Nr. 3017/79 eingesetzten Beratenden Ausschusses,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Im Mai 1979 hat die Kommission einen Antrag auf
Verfahrenseinleitung erhalten, der von der British
Clock and Watch Manufacturers Association Ltd . im
Namen von Herstellern , die an der Gemeinschaftspro
duktion von mechanischen Weckern und Uhren mit
Weckerwerk maßgeblich beteiligt sind, gestellt wurde .
Dieser Antrag enthielt Beweismaterial über das Vorlie
gen von Dumpingpraktiken bei gleichartigen Waren
mit Ursprung in China, der Tschechoslowakei , der
Deutschen Demokratischen Republik, Hongkong und
der UdSSR sowie einer dadurch verursachten bedeu
tenden Schädigung.
Da die Beweismittel ausreichten, um die Einleitung
einer Untersuchung zu rechtfertigen , gab die Kommis
sion durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Euro
päischen Gemeinschaften (2 ) die Einleitung eines Ver
fahrens betreffend die Einfuhren von mechanischen
Weckern und Uhren mit Weckerwerk mit Ursprung
in China, der Tschechoslowakei , der Deutschen De
mokratischen Republik, Hongkong und der UdSSR
bekannt und leitete die Untersuchung auf Gemein
schaftsebene ein .

Im Falle Hongkongs konnte ein Vorliegen von Dum
pingpraktiken nicht festgestellt werden . Folglich
stellte die Kommission durch Beschluß 80/600/
EWG (3 ) das Verfahren hinsichtlich Hongkongs ein .
Um festzustellen , ob bei Einfuhren aus China, der
Tschechoslowakei , der Deutschen Demokratischen
Republik und der UdSSR Dumpingpraktiken vorlie
gen, mußte die Kommission der Tatsache Rechnung
tragen, daß diese Länder keine Länder mit Marktwirt
schaft sind . Da bei Hongkong keine Dumpingprakti
ken festgestellt werden konnten , war es angemessen

und vertretbar, die Ausfuhrpreise Hongkongs ge
genüber der Gemeinschaft für die Ermittlung des Nor
malwerts von Ausfuhren nach der Gemeinschaft aus
den betreffenden Staatshandelsländern zugrunde zu
legen .

Da die erste Sachaufklärung auf dieser Grundlage ge
zeigt hat, daß ein Dumping vorliegt, daß die Schädi
gung hinreichend nachgewiesen ist und daß die
Interessen der Gemeinschaft ein sofortiges Eingreifen
erfordern , hat die Kommission durch Verordnung
(EWG) Nr. 1 579/80 (4) einen vorläufigen Antidum
pingzoll auf mechanische Wecker (ausgenommen Rei
sewecker) und Uhren mit Weckerwerk mit Ursprung
in der Deutschen Demokratischen Republik und der
UdSSR eingeführt .

Die chinesischen und tschechoslowakischen Ausfüh
rer haben ihre Preise freiwillig auf ein Niveau angeho
ben , das die Kommission für zufriedenstellend erach
tet . Die Kommission hat diese Verpflichtungen ange
nommen, mit Beschluß 80/600/EWG die Verfahren
hinsichtlich dieser beiden Länder eingestellt und sie
von der Anwendung des vorläufigen Antidumping
zolls ausgenommen .

Im Verlauf der weiteren nach Einführung des vorläufi
gen Antidumpingzolls abgeschlossenen Untersuchung
hatten die betreffenden Parteien Gelegenheit, ihre
Ansichten schriftlich darzulegen, von der Kommis
sion angehört zu werden und ihren Standpunkt münd
lich vorzutragen , nichtvertrauliche, für die Verteidi
gung ihrer Interessen erhebliche Informationen zu
prüfen und über die wesentlichen Tatsachen und Er
wägungen , aufgrund deren die endgültige Entschei
dung erfolgen sollte, unterrichtet zu werden . Die Aus
führer der Deutschen Demokratischen Republik und
einige Einführer von Weckern aus der UdSSR mach
ten von diesen Möglichkeiten Gebrauch und legten
ihre Ansichten schriftlich und mündlich dar.

Gleichzeitig ließ die Kommission von einer unabhän
gigen Stelle eine technische Prüfung repräsentativer
Muster der in Frage stehenden Wecker und Uhren
mit Weckerwerk vornehmen, um unterschiedliche
mechanische Merkmale bei der endgültigen Feststel
lung der Dumpingpraktiken und der Schädigung ange
messen würdigen zu können .

Um für die Sachaufklärung, insbesondere die Analyse
der technischen Prüfung, Zeit zu gewinnen, teilte die
Kommission den betreffenden Ausführern mit, daß
sie beabsichtige , dem Rat eine Verlängerung des An( 1 ) ABl . Nr. L 339 vom 31 . 12. 1979, S. 1 .

(2 ) ABl . Nr. C 212 vom 24. 8 . 1979, S. 3 .
P) ABl . Nr. L 158 vom 25. 6 . 1980, S. 18 . (4 ) ABl . Nr . L 158 vom 25 . 6 . 1980 , S. 5 .
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spanne ausgeglichen wird, oder, falls er niedriger fest
gesetzt wird, daß der den Herstellern der Gemein
schaft aufgrund der gedumpten Einfuhren zugefügte
Schaden ausgeschaltet wird .

Der Ausführer der Deutschen Demokratischen Repu
blik hat sich freiwillig bereit erklärt, seine Preise auf
ein Niveau anzuheben, das die Kommission nach
Anhörung des Beratenden Ausschusses als zufrieden
stellend erachtet. Die Modalitäten der übernommenen
Verpflichtung erlauben jedoch keine angemessene
Kontrolle. Die Kommission hat die Verpflichtungser
klärung deshalb nicht angenommen .

Die in Form des vorläufigen Antidumpingzolls einbe
haltenen Beträge werden in einer Höhe endgültig ver
einnahmt, die den Betrag des endgültigen Antidum
pingzolls nicht überschreitet —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Hiermit wird auf mechanische Wecker (ausge
nommen Reisewecker) und Uhren mit Weckerwerk
der Tarifstellen ex 91.02 B und ex 91.04 B des Ge
meinsamen Zolltarifs bzw. NIMEXE-Kennziffern
91.02-91 , 91.04-56 und 91.04-58 mit Ursprung in der
Deutschen Demokratischen Republik und der UdSSR
ein endgültiger Antidumpingzoll erhoben .

Wendungszeitraums für den vorläufigen Antidumping
zoll um zwei Monate vorzuschlagen . Die Ausführer
erhoben keine Einwände dagegen . Auf Vorschlag der
Kommission erließ der Rat daher die Verordnung
(EWG) Nr. 2573/80 (! ) zur Verlängerung des vorläufi
gen Antidumpingzolls um zwei Monate ab dem 20 .
Oktober 1980 .

Um die Dumpingspannen endgültig ermitteln zu kön
nen, legte die Kommission Preise für das Jahr 1980
zugrunde. Dabei stützte sie sich auf Preis- und Men
genangaben des Ausführers der Deutschen Demokrati
schen Republik, die dieser im Anschluß an die obener
wähnte Konsultation gemacht hatte.
Die Kommission errechnete schließlich als gewogene
mittlere Dumpingspanne für aus der Deutschen De
mokratischen Republik ausgeführte Wecker 1,07 ERE
je Stück für Glockenwecker der NIMEXE-Kennziffer
91.04-56 und 0,30 ERE je Stück für andere Wecker.
Bei aus der UdSSR ausgeführten Weckern beträgt die
gewogene mittlere Dumpingspanne auf Grundlage des
repräsentativen Marktes 2,60 ERE je Stück für Wecker
der NIMEXE-Kennziffern 91.02-91 und 91.04-58 und
1,82 ERE je Stück für Wecker der NIMEXE-Kennzif
fer 91.04-56.

Die Kommission berücksichtigte jedoch einerseits die
Wiederverkaufspreise der Einführer sowie Kosten und
Gewinne und andererseits die Herstellerpreise und
Gewinnspannen in der Gemeinschaft, wobei sie den
unterschiedlichen mechanischen Merkmalen Rech
nung trug, und sie ist der Auffassung, daß geringere
Preisanhebungen in einigen Fällen ausreichen wür
den, um die Schädigung durch gedumpte Einfuhren
zu beseitigen . Dies gilt insbesondere für Glockenwek
ker der NIMEXE-Kennziffer 91.04-56 aus der Deut
schen Demokratischen Republik, nämlich 0,53 ERE
je Stück, für Wecker aus der UdSSR der NIMEXE
Kennziffern 91.02-91 und 91.04-58 2,00 ERE je Stück
sowie für Wecker aus der UdSSR der NIMEXE-Kenn
ziffer 91.04-56 1,30 ERE je Stück .
Hinsichtlich der übrigen Merkmale für die Feststel
lung der Schädigung wurden weder neue Angaben
gemacht noch weitere Argumente vorgebracht, die das
Ergebnis hätten ändern können .
Der endgültige festgestellte Sachverhalt zeigt dem
nach, daß unter Beachtung der übrigen die Situation
der Uhrenindustrie beeinflussenden Faktoren die be
treffenden Einfuhren eine erhebliche Schädigung die
ses Industriezweigs der Gemeinschaft verursachen
oder zu verursachen drohen .

Unter diesen Umständen erfordern es die Interessen
der Gemeinschaft, daß ein endgültiger Antidumping
zoll auf die Einfuhren mechanischer Wecker (ausge
nommen Reisewecker) und Uhren mit Weckerwerk
mit Ursprung in der Deutschen Demokratischen Re
publik und der UdSSR eingeführt wird .
Der endgültige Antidumpingzoll sollte so hoch festge
setzt werden, daß die gewogene mittlere Dumping

(2) Der endgültige Antidumpingzoll beträgt :
a) für die Deutsche Demokratische Republik :

i ) für Glockenwecker der NIMEXE-Kennziffer
91.04-56 : 0,53 ERE je Stück

ii) für ander Wecker : 0,30 ERE je Stück
b) für die UdSSR :

i ) für Wecker der NIMEXE-Kennziffern 91.02-91
und 91.04-58 : 2,00 ERE je Stück

ii) für Wecker der NIMEXE-Kennziffer 91.04-56 :
1,30 ERE je Stück.

(3) Die derzeit geltenden Bestimmungen über die
Erhebung von Zöllen gelten für den endgültigen Anti
dumpingzoll .

Artikel 2

Die Beträge, die in Form eines vorläufigen Zolls ge
mäß der Verordnung (EWG) Nr. 1579/80 einbehalten
worden sind, werden in einer Höhe endgültig verein
nahmt, die den Betrag des endgültigen Antidumping
zolls nicht überschreitet.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.(») ABl . Nr. L 265 vom 1 . 10 . 1980 , S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 18 . Dezember 1980 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

C. NEY


